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Erwägungen

E. 1
Der Umschlag der Beschwerde trägt den Poststempel vom 16. September 2025. Der
Rechtsvertreter des Beschwerdeführers macht im Begleitschreiben aber geltend, er habe die
Sendung am 15. September 2025 um 23:15 Uhr in einen Briefkasten der Schweizerischen
Post eingeworfen und er nennt hierfür einen Zeugen. Das Einwurfdatum kann offen bleiben,
weil die Beschwerde so oder anders verspätet ist:

Der angefochtene Entscheid wurde dem Beschwerdeführer am 8. August 2025 zugestellt.
Dies geht sowohl aus dem von seinem Anwalt auf dem angefochtenen Entscheid
angebrachten Eingangsstempel als auch aus der Sendungsverfolgung "Track und Trace"
hervor.

Die 30-tägige Beschwerdefrist begann somit am 9. August 2025 zu laufen ( Art. 44 Abs. 1
BGG ), endete am Sonntag, 7. September 2025 und verlängerte sich daher auf den nächsten
Werktag ( Art. 45 Abs. 1 BGG ). Der letzte Tag der Beschwerdefrist war folglich der
Montag, 8. September 2025.

Allenfalls ging der Beschwerdeführer davon aus, dass sich die Frist durch Gerichtsferien
verlängern würde. Dies ist aber bei vorsorglichen Massnahmen nicht der Fall ( Art. 46 Abs.
2 BGG ). Dies wäre selbst dann nicht der Fall, wenn es sich beim Ausgangsentscheid
entgegen der Bezeichnung nicht um "vorsorgliche Massnahmen" innerhalb des
Eheschutzverfahrens, sondern um den verfahrensabschliessenden Eheschutzentscheid
handeln sollte, denn gemäss publizierter Rechtsprechung gilt auch dieser als vorsorgliche
Massnahme im Sinn von Art. 98 BGG ( BGE 133 III 393 E. 5.1; 149 III 81 E. 1.3), weshalb
so oder anders keine Gerichtsferien gelten ( BGE 134 III 667 E. 1.3; Urteile 5A_88/2021
vom 3. Februar 2021 E. 1; 5A_613/2018 vom 24. Juli 2018 E. 1; 5A_236/2016 vom 15.
Januar 2018 E. 2.2.1).

E. 2
Eine verspätete Beschwerde erweist sich als offensichtlich unzulässig, weshalb auf sie nicht
einzutreten ist und der Präsident im vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1
lit. a BGG ).

E. 3
Die (zufolge Nichteintretens reduzierten) Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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